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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Satzung 
über Auslagen- und Verdienstausfallersatz für Rats- und 

Ausschussmitglieder sowie ehrenamtlich Tätige der Stadt Visselhövede 
 
Der Rat der Stadt Visselhövede hat aufgrund der §§ 10, 11, 44, 54, 55 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), in der zur Zeit geltenden 
Fassung, am 17.07.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 
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§ 1 Auslagenersatz 
 
(1)  Die Ratsmitglieder erhalten ohne Rücksicht auf besondere Funktionen als Ersatz für ihre Aufwendungen eine 

Entschädigung von monatlich 45,00 € zuzüglich 25,- € je Rats- und Ausschusssitzung. Für die Teilnahme an bis zu 
2 Fraktionssitzungen im Monat und darüber hinaus für die Teilnahme an je einer Fraktionssitzung vor jeder 
Ratssitzung wird ebenfalls ein Sitzungsgeld von 25,- € gezahlt. Der Verwaltungsausschuss kann beschließen, 
dass die Entschädigung für weitere Fraktionssitzungen gezahlt wird. 

(2)  Die Fachausschussvorsitzenden erhalten neben dem Sitzungsgeld für die Vorbereitung und Leitung ihres 
Ausschusses eine Aufwandsentschädigung von 25,- € je Sitzung. 

(3)  Die Mitglieder der Ortsräte erhalten als Ersatz für ihre Aufwendungen ein Sitzungsgeld von 25,- € für jede 
Teilnahme an einer Ortsratssitzung. 

(4) Die Entschädigung nach den Absätzen 1 und 2 in Höhe von 25,- € wird auch für die Teilnahme an 
Ausschusssitzungen der sonstigen Gremien gezahlt, an denen ein Ratsmitglied in seiner Funktion als Vertreter der 
Stadt teilnimmt. Dies gilt auch für die Teilnahme an Veranstaltungen, Besprechungen, Besichtigungen, Empfängen 
usw., sofern die Einladung hierzu vom Verwaltungsausschuss bzw. Ortsrat vorgenommen wird oder das 
Einvernehmen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bzw. der Ortsbürgermeisterin/des Ortsbürgermeisters mit 
der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister vorliegt und die Notwendigkeit der Gewährung einer Auslagenpauschale 
den Umständen nach zu befürworten ist. Das gilt in der Regel nicht für laufend wiederkehrende 
Repräsentationsaufgaben von Funktionsträgern mit erhöhten Aufwandsentschädigungen. 

(5)  Für genehmigte Reisen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit außerhalb der Stadt Visselhövede werden 
Reisekostenvergütungen nach dem Bundesreisekostengesetz gewährt. Das Tage- und Übernachtungsgeld richtet 
sich nach den der/dem Bürgermeisterin/ Bürgermeister zustehenden Sätzen. Es beträgt mindestens 16,- €. Neben 
der Reisekostenvergütung kommt die Zahlung von Sitzungsgeldern nicht in Betracht. 

(6)  Für nicht dem Rat angehörende Ausschussmitglieder wird ein Sitzungsgeld von 25,- € gezahlt. Im Übrigen gelten 
die Absätze 3 und 4 sinngemäß. 

 
 

§ 2 Besondere Aufwandsentschädigungen 
 
(1) Ratsherren mit besonderen Funktionen erhalten neben den Entschädigungen nach § 1 folgende monatliche 

Aufwandsentschädigungen: 
 a) der/die 1. stellvertretende Bürgermeister/in 100,- € 
 b)  der/die 2. stellvertretende Bürgermeister/in 100,- € 
 c)  die Beigeordneten 0,- € 
 d)  die Vorsitzenden von Fraktionen 90,- € Sockelbetrag 
   + 7,- € je Fraktionsmitglied 
 
(2) Die Ortsbürgermeister/innen erhalten neben dem Sitzungsgeld  für  die  Teilnahme an Ortsratssitzungen (§ 1 Abs. 

2) eine Aufwandsentschädigung von 25,- € je Sitzung. 
(3) Sind Funktionsträger länger als einen Monat an der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verhindert, so ruht 

ihre besondere Aufwandsentschädigung. Diese steht nach Ablauf  eines Monats gegebenenfalls dem Vertreter zu. 
(4) Werden mehrere der in den Absätzen 1 und 2 genannten Funktionen, die nicht notwendigerweise miteinander 

verbunden sind, gleichzeitig wahrgenommen, errechnet sich die Aufwandsentschädigung durch die Addition der 
entsprechenden Beträge der Absätze 1 und 2. 

 
 

§ 3 Fahrkostenersatz 
 
(1) Für die Erstattung von Fahrkosten für Fahrten zu Sitzungen und dergleichen im Kernort mit privateigenen 

Kraftfahrzeugen werden folgende Durchschnittssätze festgesetzt: 
 

Entfernungszone für Hin- und Rückfahrt Betrag pro Sitzungsteilnahme 
a) bis 5 km Schwitschen, Visselhövede 1,30 € 
b) 6- 10 km Buchholz, Hiddingen, Jeddingen, Kettenburg, 

Nindorf, Ottingen, Wehnsen 
2,50 € 

c) 11-15 km, Drögenbostel, Rosebruch, Wittorf 3,60 € 
d) 16-20 km Bleckwedel, Dreeßel, Lüdingen 4,80 € 

 

(2) Soweit nach dieser Satzung keine besonderen Regelungen bestehen, richtet sich die 
Wegstreckenentschädigung für Fahrten mit privateigenen Kraftfahrzeugen nach den km-Geldsätzen der 
Reisekostenbestimmungen. 

(3) Die oder der 1. und 2. stellvertretende Bürgermeisterin/Bürgermeister erhalten eine 
Wegstreckenentschädigung für Fahrten mit ihren Kraftfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes in Höhe der 
km-Geldsätze der Reisekostenbestimmungen. Ein entsprechender Nachweis ist zu führen. Absatz 1 bleibt 
unberührt. 
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§ 4 Ersatz für Verdienstausfall 
 
(1) Arbeitnehmer können bei der Teilnahme an Sitzungen, Veranstaltungen, Besprechungen, Besichtigungen 

usw. (§1) neben dem Sitzungsgeld bzw. der Reisekostenvergütung den entstandenen und nachgewiesenen 
Verdienstausfall bis zum Höchstbetrag von 15,- € pro Stunde geltend machen. Der Verdienstausfall wird 
nach angefangenen Stunden berechnet und erstattet. Für den Anmarschweg vor und nach jeder Sitzung ist ein 
Zuschlag von je einer halben Stunde zu berechnen, soweit die regelmäßige Arbeitszeit berührt wurde. 

(2) Den selbständig Tätigen kann neben Sitzungsgeld bzw. Reisekostenvergütung eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde gewährt werden, die im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft 
gemachten Einkommens bis zum Höchstbetrag von 15,- € pro Stunde festgesetzt wird. Die Glaubhaftmachung 
soll möglichst durch schriftliche Einkommensnachweise geschehen, ersatzweise durch die ausdrückliche 
Versicherung, dass der Verdienstausfall in der geltend gemachten Höhe besteht. 

(3) Ratsmitglieder, die keinen Ersatzanspruch nach den Absätzen 1 und 2 geltend machen können, denen aber im 
beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, können einen Pauschalstundensatz 
in Höhe von 15.- €  beanspruchen. 

(4) Der Verdienstausfall pro Tag wird in den Fällen der Absätze 1 und 2 auf höchstens 75,- € begrenzt. 
 
 

§ 5 Ortsvorsteher/-innen und Ortsbeauftragte 

 
(1) Die Ortsvorsteher/-innen bzw. Ortsbeauftragten erhalten als Ersatz für Auslagen und Verdienstausfall 

folgende monatliche Aufwandsentschädigungen: 
 

a) in Ortschaften  bis zu 250 Einw. 105,- €  

b) in Ortschaften mit 251 bis 500 Einw. 165,- €  

c) in Ortschaften mit 501 bis 750 Einw. 195,- €  

d) in Ortschaften mit mehr als 750 Einw. 225.- €  

 

 Maßgebend für das jeweilige Rechnungsjahr sind die von der Stadt Visselhövede für die Ortschaft 
ermittelten Einwohnerzahlen nach dem Stand vom 30. Juni des Vorjahres. 

 
(2) Neben der Aufwandsentschädigung besteht kein weiterer Anspruch auf Ersatz von Auslagen (einschl. Reise- 

und Fahrkosten innerhalb des Stadtgebietes) und Verdienstausfall. 
 Bei von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister genehmigten Dienstreisen außerhalb des Stadtgebietes 

findet das Bundesreisekostengesetz Anwendung. 
 
 

§ 6 Freiwillige Feuerwehr 

 
(1) Die Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr erhalten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Ersatz für 

Auslagen und Verdienstausfall einschl. Reise- und Fahrtkosten innerhalb des Stadtgebietes folgende 
monatliche Aufwandsentschädigung: 

 
 a) der Stadtbrandmeister 175,00 € 
 b) der stv. Stadtbrandmeister 17,50 € 
 c) die Ortsbrandmeister von Visselhövede und Jeddingen 70,00 € 
 d) die übrigen Ortsbrandmeister 56,00 € 
 e) die stv. Ortsbrandmeister (gleich. Sicherheitsbeauftragte) 15,00 € 
 f) die Gerätewarte pro Feuerwehrfahrzeug  
  und vergleichbarer Geräteeinheit 7,00 € 
  (zusätzlich 50 % für die Stützpunkte Visselhövede und Jeddingen)  
 g) die Jugendwarte 21,00 € 
 h) die Kammerwarte 15,00 € 
 i) Sicherheitsbeauftragter für das gesamte Stadtgebiet 7,00 € 
 j) Atemschutzgerätewart für das gesamte Stadtgebiet 15,00 € 
 k) stv. Atemschutzgerätewart für das gesamte Stadtgebiet 7,00 € 
 l) Funkbeauftragte 15,00 € 
 m) Schriftführer im Stadtkommando 8,00 €  
 n) Pressesprecher 9,50 € 
 
(2) Die Trainer der Feuerwehren in der Stadt Visselhövede für die Brandsimulationsanlage Schneeheide erhalten je 

Einsatztag / Einsatzabend eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,00 €. 
(3) Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten für die Teilnahme an Lehrgängen der Akademie für Brand- 

und Katastrophenschutz einheitlich und unabhängig von ihren tatsächlichen Auslagen und Verdienstausfällen je 
angefangenen Lehrgangstag eine Entschädigung von 50,00 €, soweit sie nicht ihre tatsächlichen Ansprüche 
gemäß der §§ 32 Abs. 2 und 33 Abs. 2 bis 4 NBrandSchG geltend machen. 
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(4) Für die von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister genehmigten Dienstreisen nach außerhalb des Stadtgebietes 

und für die Teilnahme an Lehrgängen, mit Ausnahme der Lehrgänge an der Akademie für Brand- und 
Katastrophenschutz, werden Reisekosten nach dem Bundesreisekostengesetz gezahlt, soweit diese Kosten nicht 
von anderen Stellen getragen werden. 

 
 

§ 7 Schiedsperson 
 
(1) Die für das Gebiet der Stadt Visselhövede bestellte Schiedsperson erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung in 

Höhe von 120.- €  zuzüglich 10.- €  pro  Fall. 
 Im Vertretungsfalle erfolgt eine interne Verrechnung zwischen der Schiedsperson und ihrem Vertreter. 
(2) § 5 Abs. 2 gilt sinngemäß. 
 
 

§ 8 Steuerliche Behandlung 
 
Die steuerliche Behandlung der Entschädigungen ist Sache der Empfänger. 
 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung über Auslagen- und Verdienstausfallersatz für Rats- und Ausschussmitglieder sowie 
ehrenamtlich Tätige der Stadt Visselhövede vom 23.06.2010, einschließlich der 1. Änderungssatzung vom 19.12.2013 
außer Kraft. 
 
Visselhövede, den 17.07.2014 
 
Stadt Visselhövede 
Strehse 
Die Bürgermeisterin 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2014 Nr. 15 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Meckelsen 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Groß 
Meckelsen in der Sitzung am 09.04.14 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
1.1  der ordentlichen Erträge auf  441.500 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  461.000 Euro 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf          431.300 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   415.000 Euro 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf  500 Euro 
2.4  der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf  34.400 Euro 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  1.800 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  431.800 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  451.200 Euro 
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§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 71.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  400 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  400 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer  400 v.H. 
 
Groß Meckelsen, 09.04.2014 
Der Bürgermeister 
Detjen 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2014 Nr. 15 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Kalbe 
für das Haushaltsjahr 2014 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalbe in der 
Sitzung am 03.02.14 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
1.1  der ordentlichen Erträge auf  448.900 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  448.900 Euro 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf          430.500 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   403.200 Euro 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf  0 Euro 
2.4  der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf  147.000 Euro 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  100.000 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  13.300 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  530.500 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  563.500 Euro 
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§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 100.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 71.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  400 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  400 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer  330 v.H. 
 
Kalbe, 03. Februar 2014 
 
Petersen 
Der Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. NKomVG erforderliche Genehmigung wurde durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
07.08.2014 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/103 erteilt. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen während der Dienststunden im Rathaus öffentlich aus. 
 
Kalbe, den 15. August 2014 
 
Gemeinde Kalbe 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2014 Nr. 15 
 
 

Benutzungs- und Gebührensatzung für den 

Kindergarten der Gemeinde Kirchtimke 
 
Aufgrund der §§ 10,13 und 58 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 und 
5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Kirchtimke in seiner Sitzung am 
23.07.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gliederung des Kindergartens 

 
(1) Der Kindergarten nimmt Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung auf. Der Kindergarten besteht aus zwei 

Gruppen. 
(2) Gruppe I ist die „Altersübergreifende-Gruppe“ mit bis zu 25 Kindern. Gruppe II ist die Integrations-Gruppe mit bis zu 

18 Kindern, davon max. vier I-Kinder.  
(3) Die Eltern haben keinen Anspruch auf Zuordnung ihres Kindes zu einer bestimmten Gruppe. 
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§ 2 

Aufnahme 
 

(1) Der Kindergarten steht grundsätzlich allen Kindern, die ihren Wohnsitz in den Gemeinden Kirchtimke oder 
Westertimke haben, offen. Bei freien Plätzen können auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden.  

(2) Die Aufnahme richtet sich nach dem Alter und den verfügbaren Plätzen. Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig 
werden, genießen Vorrang. Bei einer bestehenden Warteliste und Gruppenwechsel entscheidet ein Gremium gem. 
Anhang dieser Satzung.  

(3) Eltern im Sinne dieser Kindergartensatzung sind auch Pflegeeltern, Großeltern, allein-stehende Elternteile und 
andere Verwandte, in deren Haushalt das Kind lebt. 

 
§ 3 

Aufnahmeverfahren 
 

(1) Die Aufnahme der Kinder ist durch Aufnahmeantrag schriftlich bei der Gemeinde bis zum 31.03. des 
Aufnahmejahres zu beantragen. Später eingehende Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt, soweit noch Plätze verfügbar sind.  

(2) Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich für das gesamte Betreuungsjahr. Das Betreuungsjahr beginnt am 01. August 
und endet am 31. Juli. 

 
§ 4 

Gesundheitsvorsorge 
 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme und den Besuch eines Kindes in dem Kindergarten ist, dass das Kind gesund und 
frei von ansteckenden Krankheiten ist. Bei Zweifeln an der Gesundheit eines Kindes ist die Kindergartenleiterin 
berechtigt, betroffenen Kindern den Besuch des Kindergartens zu verwehren und/oder ein ärztliches Zeugnis über 
den Gesundheitszustand des Kindes zu verlangen.  

(2) Im Kindergarten können vorbeugende medizinische und zahnmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden. 
Die Teilnahme an den Untersuchungen ist freiwillig und wird den Erziehungsberechtigten rechtzeitig bekannt 
gegeben.  

(3) Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit ist der Leiterin des Kindergartens 
unverzüglich mitzuteilen. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit leiden, dürfen den Kindergarten nicht 
besuchen, bis nach dem Urteil des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes eine Ansteckung nicht mehr 
zu befürchten ist. 

 
§ 5 

Ferienordnung 
 

Für den Kindergarten gilt folgende Ferienordnung: 
Weihnachten: Mit Ferienbeginn bis einschließlich 02. Januar. Ausnahmen werden gesondert geregelt. 
Ostern: Ab Montag vor Ostern bis einschließlich Dienstag nach Ostern.  
Sommer: Entsprechend den Schulferien. Beginnen die Sommerferien der Schulen im Laufe einer 
 Woche, so beginnen die Ferien des Kindergartens am Montag der folgenden Woche und 
 dauern 4 Wochen. 
Herbst: Der Kindergarten ist in der ersten Ferienwoche geschlossen 
 
 

§ 6 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Tageseinrichtung ist montags bis freitags geöffnet.  
(2) Kindergarten 
 (a) Der Kindergarten ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.45 Uhr bis 12.45 Uhr geöffnet 

(Kernzeit). 
 (b) Für die Altersübergreifende Gruppe wird eine Betreuung in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr angeboten. 
(4) Die Kinder sind pünktlich zu den aufgeführten Öffnungszeiten zu bringen und abzuholen. 
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§ 7 

Benutzungsgebühr 
 

Die Eltern oder die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, sich an den Kosten des Kindergartens zu beteiligen. 
Die Benutzungsgebühren betragen:  
 
 Altersübergreifende-Gruppe 20 Std/W pro Kind 125,-€ 
 I- u. Altersübergreifende-Gruppe  25 Std/W pro Kind  150,-€ 
 
 Spätbetreuung (12:00 Uhr bzw. 12:45 Uhr bis 13:45 Uhr) 
 Der monatliche Elternbeitrag wird halbstündlich auf 20,- € festgesetzt. 
 
 Tageskarten für die Spätbetreuung betragen 3,50 € 
 
(1) Die Gebühr ist auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn der Besuch des Kindergartens im Laufe des Monats 

beginnt oder endet. 
(2) Die Benutzungsgebühren werden für 12 Monate im Kindergartenjahr (01.08. bis 31.07.) erhoben.  
(3) Die Benutzungsgebühren sind bis zum 05. eines jeden Monats für den laufenden Monat zu zahlen. Bei einem 

Zahlungsrückstand von mehr als einem Monat kann das Kind vom weiteren Besuch des Kindergartens 
ausgeschlossen werden.  

(4) Die Zahlungspflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem die Aufnahme erfolgt. Sie endet mit Ablauf des 
Monats, in dem das Kind aus dem Kindergarten ausscheidet. 

(5) Das Fehlen eines Kindes wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen entbindet nicht von der Gebührenpflicht.  
(6) Die Eltern können ihr Kind bis zum 15. eines Monats zum Monatsende abmelden. Die Abmeldung hat schriftlich zu 

erfolgen. Schulanfänger brauchen zum Ende des Betreuungsjahres (31.07.) nicht abgemeldet werden. Sollen sie 
schon vorher den Kindergarten verlassen, ist dies spätestens zum 01.05. möglich.  
 

§ 8 

Haftung 
 

(1) Wird der Kindergarten wegen Ferien, aus gesundheitlichen Gründen, auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder 
aus anderen Gründen geschlossen, haben die Eltern keinen Anspruch auf Betreuung ihres Kindes oder 
Schadenersatz.  

(2) Die Kinder sind beim Besuch des Kindergartens der Gruppenleiterin zu übergeben und nach Beendigung der 
Öffnungszeit von einer dem Kindergartenpersonals bekannten Person abzuholen. Soll ein Kind ohne Begleitung 
nach Hause entlassen werden, so haben die Eltern dies der Gruppenleiterin schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch für 
den Fall, dass eine nicht bekannte Person das Kind abholen soll. 

(3) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen wird keine Haftung übernommen. 
(4) Für die Dauer des Aufenthaltes im Kindergarten sind die Kinder gegen Unfall beim Gemeinde-

Unfallversicherungsverband versichert. Dies gilt auch für den Weg zum Kindergarten und für den Rückweg, soweit 
sie von einem Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden. Verunglückt ein Kind auf dem Weg zum oder vom 
Kindergarten, ist dies der Leitung unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 9 
Besuchsregelung 

 
(1) Ist das Kind am Besuch des Kindergartens gehindert, so ist dies der Kindergartenleitung unverzüglich anzuzeigen.  
(2) Fehlt das Kind ununterbrochen länger als eine Woche unentschuldigt, kann nach Verständigung der Eltern über 

den Kindergartenplatz anderweitig verfügt werden.  
(3) Sinkt die Zahl einer Kindergartengruppe im Laufe des Jahres auf unter sieben Kinder, entscheidet der 

Verwaltungsausschuss, ob die Gruppe aufzulösen oder zu erhalten ist.  
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 27.06.2013 außer Kraft. 

 
Kirchtimke, den 23.07.2014 
 
Springwald 
Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2014 Nr. 15 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lengenbostel 

für das Haushaltsjahr 2014 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lengenbostel in 
der Sitzung am 09.04.14 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
1.1  der ordentlichen Erträge auf  427.700 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  427.700 Euro 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   395.200 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   368.000 Euro 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf  143.000 Euro 
2.4  der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf  276.000 Euro 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  538.200 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  644.000 Euro 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 65.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  380 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  380 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer  380 v.H. 
 
 
Lengenbostel, 09.April 2014 
 
Jungemann 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen während der Dienststunden im Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Lengenbostel, den 15. August 2014 
 
Gemeinde Lengenbostel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2014 Nr. 15 
 
 

Satzung zur Aufhebung der Vergnügungssteuersatzung der 
Gemeinde Sandbostel 

 
 
Aufgrund der §§ 11 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 
576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 17.11.2011 (Nds. GVBl. S. 422) und der §§ 2 und 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBI. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279)hat der Rat der Gemeinde Sandbostel in seiner Sitzung 
am 31.07.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Aufhebung 

 
Die Vergnügungssteuersatzung der Gemeinde Sandbostel vom 19.12.1985 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 25 vom 
31.12.1985), zuletzt geändert durch Satzung vom 16.10.2000 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 24 vom 31.12.2000) wird 
aufgehoben. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2014 in Kraft. 
 
Sandbostel, 04. August 2014 
 
Radzio    (L. S.) 
Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2014 Nr. 15 
 

 
Jahresabschlüsse 2011 und 2012 der Gemeinde Sandbostel 

und Entlastungserteilung 
 
 
Der Rat der Gemeinde Sandbostel hat in seiner Sitzung am 31.07.2014 folgende Beschlüsse gefasst: 
• Der Jahresabschluss der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2011 wird in der vorliegenden Fassung 

beschlossen. 
Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2011 die Entlastung erteilt. 

• Der Jahresabschluss der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2012 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 
Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2012 die Entlastung erteilt. 

Die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 und die um die Stellungnahmen des Bürgermeisters ergänzten Schlussberichte 
des Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur 
montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Gemeinde Sandbostel, Ober Ochtenhausen, An der Schule 1, 
27446 Sandbostel, öffentlich aus. 
 
Sandbostel, den 15. August 2014 
 
Gemeinde Sandbostel 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2014 Nr. 15 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Tiste  
für das Haushaltsjahr 2014 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Tiste in der 
Sitzung am 26.03.14 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
1.1  der ordentlichen Erträge auf  636.700 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  645.700 Euro 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf       588.400 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   543.700 Euro 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf  84.000 Euro 
2.4  der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf  243.000 Euro 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  672.400 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  786.700 Euro 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  370 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  370 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer  360 v.H. 
 
Tiste, 26.März 2014 
 
Glattfelder 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen während der Dienststunden im Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Tiste, den 15. August 2014 
 
Gemeinde Tiste 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2014 Nr. 15 
 

 
Haushaltssatzung der Gemeinde Wohnste für das 

Haushaltsjahr 2014 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wohnste in der 
Sitzung am 03.03.14 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
1.1 der ordentlichen Erträge auf  830.000 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf  830.000 Euro 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
     mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf     807.300 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   764.100 Euro 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf  0 Euro 
2.4  der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf  500.000 Euro 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  15.200 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  807.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  1.279.300 Euro 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  400 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  400 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer  400 v.H. 
 
 
Wohnste, 03.März 2014 
 
Brandt 
Der Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Werktagen während der Dienststunden im Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Wohnste, den 15. August 2014 
 
Gemeinde Wohnste 
Der Bürgermeister 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Einladung  
zu der am Dienstag, dem 07. Oktober 2014 

um 15:30 Uhr 
stattfindenden Sitzung der Verbandsversammlung 

des Sparkassenzweckverbandes Scheeßel im 
Forum der Sparkasse Scheeßel (2. Obergeschoss) 

 
TAGESORDNUNG 

 
 Öffentlicher Teil 
 
1 Ï  Begrüßung 
 
 Ï  Feststellung der 
 
  Ë ordnungsgemäßen Einladung 
   
  Ë Vollzähligkeit der Teilnehmer 
 
  Ë Beschlussfähigkeit 
 
  Ë Tagesordnung 
 
  
 Ï  Pflichtenbelehrung für anwesende, bisher noch nicht belehrte Mitglieder der Zweckverbandsversammlung 
 
2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 21. Oktober 2013 
 
3 Bericht zur Lage 
 
4 Sparkassenstiftung Scheeßel 
 
5 Bürgerstiftung „Gutes für die Region“: 
 Wahl von Kuratoriumsmitgliedern sowie Ersatzvertretern 
 
6 Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen 
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 Nichtöffentlicher Teil 
 
7 Jahresabschluss 2013 
 a) Vorlage des Jahresabschlusses mit Prüfungsvermerk und Vorlage des Geschäftsberichtes 
 b) Entlastungserteilung an den Verwaltungsrat 
 
8 Gewinnverwendung 2013 
 
9 Wiederbestellung von Sparkassendirektor Olaf Achtabowski 
 
10 Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen 
 
 
Scheeßel, 4. August 2014 
 

Sparkassenzweckverband Scheeßel 
 
 
gez. Helberg  gez. Frick 
Verbandsgeschäftsführer  Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung 
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